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Rainer Wanninger

Vergabe von Bauleistungen –
Missstände und Manipulationen trotz klaren rechtlichen Rahmens
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Rechtlicher Rahmen

Der rechtliche Rahmen ist sehr differenziert:

Einerseits gibt es die privaten Auftraggeber.

Sie sind an keine externen formalen Vorschriften hinsichtlich der 

Vergabe ihrer Aufträge gebunden.

Und dann gibt es die öffentlichen Auftraggeber.

Sie unterliegen einer Vielzahl von Vorschriften.
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Rechtlicher Rahmen

Das Vergabewesen der öffentlichen Hand ist zweigeteilt:

Unterhalb definierter Grenzen gelten eigene Regularien und es 

besteht für die Bieter kein Rechtsschutz.

Sie können bei Verstößen der öffentlichen Auftraggeber 

Schadenersatz geltend machen, jedoch den Auftrag nicht einklagen.

Oberhalb dieser Grenzen können Bieter bei Vergabeverstößen 

Vergabekammern und Gerichte anrufen.

Diese Grenzen sind diejenigen, ab denen Aufträge EWR-weit 

ausgeschrieben werden müssen.
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Rechtlicher Rahmen

Erst das europäische Recht hat deutschen Anbietern die 

Möglichkeit eröffnet, ihre Rechte gegenüber öffentlichen 

Auftraggebern ggf. einzuklagen.

Gegen heftigen Widerstand insbesondere der Bundesländer und 

Kommunen.
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Schwellenwerte für EWR-weite Ausschreibungen

Liefer- und

Dienstleistungen

(VOL/A)

209.000 € für Liefer- und Dienstleistungen

135.000 € für Liefer- und Dienstleistungen der 

oberen u. obersten Bundesbehörden

418.000 € für Liefer- und Dienstleistungen  der 

Sektoren (Energie, Wasser, Verkehr)

Bauleistungen

(VOB/A)
5.225.000 € für Bauleistungen (Gesamtwert 

der Baumaßnahme)
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Das deutsche Kaskadenprinzip (Oberschwellenbereich)

GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

hier: Teil 4

Kapitel 1  Vergabeverfahren

Kapitel 2  Nachprüfungsverfahren

VgV Vergabeverordnung

VOB/A Vergabe- und Vertragsordnung

VHB Vergabehandbuch des Bundes (Hochbau)

und ähnliche Regelungen
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Das deutsche Kaskadenprinzip (Unterschwellenbereich)

GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

hier: Teil 4

Kapitel 1  Vergabeverfahren

Kapitel 2  Nachprüfungsverfahren

VgV Vergabeverordnung

VOB/A Vergabe- und Vertragsordnung

VHB Vergabehandbuch des Bundes (Hochbau)

und ähnliche Regelungen
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Grundsatz des GWB (§ 97 neu)
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Änderungen April 2016 (nur Oberschwellenbereich)

Neu: Wahlfreiheit zwischen offenem und nicht offenem Verfahren

Neu: Erleichterte Voraussetzungen für Verhandlungsverfahren

Bisher galt der Grundsatz: Die öffentliche Ausschreibung 

(offenes Verfahren) liefert i. d. R. das wirtschaftlichste Ergebnis.

Sie hat auch die höchste Transparenz.

Alle Vertragsbestandteile (auch Preise) können verhandelt 

werden.

>>> erhebliche Missbrauchsgefahr
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Massengeschäft Vergabe (Beispiel Niedersachsen)

+ 16.884 Vergaben < 10.000 €
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Zum Thema „Eignungsprüfung“
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Die Beteiligten

Der Auftraggeber

• will sicher sein, dass der preisgünstige Bieter auch bei 

der  Schlussabrechnung nicht teurer wird als der 

zweitgünstigste geworden wäre;

• will (meistens) sicher sein, dass der Bieter den Auftrag 

auch zu Ende ausführt.

Der Bieter

• will bei der Vergabe der Preisgünstigste sein, bei der 

Schlussabrechnung jedoch wirtschaftlich möglichst 

besser da stehen;

• rechnet seine Gemeinkosten dort ein, wo er sicher ist, 

sie auch erlösen zu können.
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Die Problemlage

1. Der Bauherr (Auftraggeber) legt in den Ausschreibungs-

unterlagen seine Vorstellungen von der zu 

erstellenden Bauleistung fest.

2. Dem Unternehmer (Bieter) dienen die Ausschreibungs-

unterlagen als Grundlage für die Ermittlung seines 

Preises.

3. Nach Abschluss des Bauvertrags sind die Ausschreibungs-

unterlagen Grundlage der Ausführung und 

Maßstab für die Abrechnung,

4. damit also auch für die bauüberwachenden 

Architekten/Ingenieure Leitfaden für die Kontrolle der

Baudurchführung.
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Die Problemlage
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1977
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(1) Wer bei einer Ausschreibung über Waren oder gewerbliche 

Leistungen ein Angebot abgibt, das auf einer rechtswidrigen 

Absprache beruht, die darauf abzielt, den Veranstalter zur 

Annahme eines bestimmten Angebots zu veranlassen, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Ausschreibung im Sinne des Absatzes 1 steht die 

freihändige Vergabe eines Auftrages nach vorausgegangenem 

Teilnahmewettbewerb gleich.

StGB § 298
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Vertragliche Strafmaßnahmen

ZTV Bund 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
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Beispiel Niedersachsen
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Edle Gesinnung bei Architekten und Ingenieuren

Manipulationen des Ausschreibenden:

- unzutreffende (zu teure) Systemwahl

- Fabrikatevorgaben

- Scheinpositionen, Massenüber/-untersetzungen

- nachtragsfreundliche (von vorneherein fehlerhafte) LVs

- abschreckende Vertragsbedingungen
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- unzutreffende (zu teure) Systemwahl

D. h. hinterher wird etwas Billigeres eingebaut und 
der Auftraggeber merkt es nicht (kollusives
Verhalten Bauüberwachung + Ausführende)
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- unzutreffende (zu teure) Systemwahl

- Fabrikatevorgaben

Es werden Produkte so ausgeschrieben, dass es 
keine wirtschaftlichen Konkurrenzprodukte gibt
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Edle Gesinnung bei Architekten und Ingenieuren

Manipulationen des Ausschreibenden:

- unzutreffende (zu teure) Systemwahl

- Fabrikatevorgaben

- Scheinpositionen, Massenüber/-untersetzungen

Es werden Leistungen ausgeschrieben, die gar nicht 
notwendig sind.

- nachtragsfreundliche (von vorneherein fehlerhafte) LVs

- abschreckende Vertragsbedingungen
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Edle Gesinnung bei Architekten und Ingenieuren

Manipulationen des Ausschreibenden:

- unzutreffende (zu teure) Systemwahl

- Fabrikatevorgaben

- Scheinpositionen, Massenüber/-untersetzungen

- nachtragsfreundliche (von vorneherein fehlerhafte) LVs

Es werden bewusst Fehler eingebaut, die nur 
einzelnen Bietern zu erkennen gegeben werden.

- abschreckende Vertragsbedingungen
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Edle Gesinnung bei Architekten und Ingenieuren

Manipulationen des Ausschreibenden:

- unzutreffende (zu teure) Systemwahl

- Fabrikatevorgaben

- Scheinpositionen, Massenüber/-untersetzungen

- nachtragsfreundliche (von vorneherein fehlerhafte) LVs

- abschreckende Vertragsbedingungen

die aber gegenüber „befreundeten“ Unternehmen 
nicht durchgesetzt werden
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Edle Gesinnung bei Architekten und Ingenieuren
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Die entscheidende Frage

Wie kann ein Bieter noch nach Abgabe seines Angebots seine 

Position im Wettbewerb verbessern?

Oder den (ärgerlichen) Abstand zum Nächstbietenden verringern?
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Der ärgerliche Abstand zum Zweitbilligsten
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Die entscheidende Frage

Lösung:

Ein Mitarbeiter des AG macht dem Bieter dessen 

Angebotsunterlagen nach der Abgabe wieder zugänglich

(oder er fälscht gleich selber).

Ein weites Feld !
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Die entscheidende Frage

Wie kann man Angebotsunterlagen fälschen?

Nebenangebote: Es wird nur die Anzahl, kein Preis verlesen.

- doppelte Blätter

- offen gelassene Preiseinträge

- manipulierbare Preiseinträge

Verwaltungsvorschrift: alle Blätter sofort perforieren
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Verdächtige Angebote

Umfangreichere Angebote mit handschriftlich eingetragenen 

Preisen sind heute selten. Wegen der besonderen 

Manipulationsmöglichkeiten ist besondere Vorsicht geboten.

Immer dann, wenn ein Angebot, das nach der im Submissionstermin 

verlesenen ungeprüften Angebotssumme nicht das günstigste war, 

nach der Prüfung aber plötzlich auf dem ersten Platz steht

oder

das günstigste Angebot auch nach der Prüfung an erster Stelle bleibt, 

sich jedoch der geprüfte Angebotspreis erhöht hat, sollte man den 

Gründen im Detail nachgehen.
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Manipulation
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Manipulation



28.06.2016 | Vergabe von Bauleistungen | Wanninger | Seite 41

Ein anderes Thema: Manipulation bei Aufmaß und 
Abrechnung

- Abrechnung überhöhter Mengen

- Abrechnung unzutreffender (für den AN günstigerer) Positionen

- doppelte Verrechnung als Leistungspos. und als Stundenlohn

- Abrechnung nicht ausgeführter Positionen

- Duldung nicht vertragsgemäßer Leistungen

= Betrug

Hier ist der Bauherr gnadenlos seinen Architekten,          

Objektüberwachern etc. ausgeliefert.
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Ein Beispiel aus dem kommunalen Tiefbau

Auftragswert 400.000 €

davon 46 ausgeführt

Evtl./Bedarfspos.

33

davon 25 ausgeführt

Alternativpos.

3 = ausgeführt

Grundpos.

71

Nachtragspos.

48 = ausgeführt
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Dauerthema „Leitfabrikate“
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Pseudo-fabrikatsneutral
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Fazit zum Thema „Fabrikate“

90 Jahre Geltung der VOB/A haben wenig bewirkt.

Der Irrglaube, „o. glw.“ regele alles, ist immer noch weit verbreitet.

Der typische Freiberufler (Architekt, Fachplaner) unterscheidet nicht 

ausreichend zwischen einer Tätigkeit für private und für öffentliche AG.

OLG-Urteil sorgt für Klarheit: „Leitfabrikate“ i. A. unzulässig.

Das Damokles-Schwert: Fördermittel
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251,70 2517,00

24,10 5350,20

abgerechnet:  141 St

abgerechnet:  216 St

58,80 – 75,24 – 205,68 – 34,27

28,01 – 3,77 – 45,45 – 15,71

Verdächtige Konstellation
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4,89 12225,00

40,15 8030,00

abgerechnet:  7000 m3

abgerechnet:  7000 m3

6,00 – 7,55 – 14,36 – 5,44

7,63 – 9,10 – 18,47 – 10,25
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Licht am Ende des Tunnels?
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Vielen Dank

prof@wanninger.construction


